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Verhaltenspädagogische StützlehrerInnen:

Beim Einsatz von verhaltenspädagogischen StützlehrerInnen ist in Absprache mit den zuständigen Landesschul​inspektoren Folgendes zu beachten:

· Der Maßnahmenkatalog des Landesschulrates für Steiermark, GZ. VIII Le 1/5-2006 vom 18.09.2006, betreffend „Richtlinien Verhaltensauffällige Kinder“ ist zu berücksichtigen.
· Verhaltensbehinderte Kinder, die einen SPF- Bescheid haben, sind vorrangig von SonderpädagogInnen im Team mit der Klassenlehrkraft zu unterrichten. (Siehe Erläuterungen LSI Buchebner im Anhang)
· Bei verhaltensauffälligen Kindern, die nach dem Regellehrplan unterrichtet werden, ist vor allem in der Grundschule darauf zu achten, dass es zu keinen „Aussonderungen“ kommt. Verhaltenspädagogische StützlehrerInnen sollen im Unterricht helfen und die Klassenlehrkraft unterstützen und dürfen nur im Aus​nahmefall mit dem verhaltensauffälligen Kind die Klasse verlassen.

· Verhaltenspädagogische StützlehrerInnen sind nach ihren Lehrbefähigungen einzusetzen, Volksschulleh​rerInnen in der Volksschule und nur im Ausnahmefall in der Hauptschule. Der Einsatz der verhaltenspä​dagogischen StützlehrerInnen kann von der zuständigen Bezirksschulinspektorin/dem zuständigen Be​zirksschulinspektor auch flexibel gesteuert sein, das heißt, dass nach einigen Wochen und nach einer Beruhigung der Klassensituation der/die verhaltenspädagogische Stützlehrer/in wieder an anderen Schulen unterstützend wirken kann.
· Zur Abklärung, ob es sich um ein verhaltensauffälliges oder ein verhaltensbehindertes Kind handelt, sind BeratungslehrerInnen und SPZ-LeiterInnen bzw. die SchulpsychologInnen zuständig, da ein Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs eröffnet werden muss, wenn eine Verhaltens​behinderung angenommen wird.
· Wenn therapeutische Maßnahmen notwendig erscheinen, ist dies in jedem Fall mit den Eltern abzuspre​chen. Ein gut organisierter, schülerzentrierter, offener Unterricht mit Einsatz des Computers als Lernsta​tion kommt in der Regel verhaltensauffälligen Kindern entgegen und sollte gemeinsam mit dem/der ver​haltenspädagogischen Stützlehrer/in geplant und durchgeführt werden.

· Ermutigung und Stärkung des Selbstwertgefühls ist bei jedem Kind, insbesondere aber bei verhaltensauf​fälligen Kindern anzustreben. 

· Beim Einsatz von verhaltenspädagogischen StützlehrerInnen ist zu beachten, dass bei der notwendigen Teilnahme an  Konferenzen und Besprechungen die Jahresarbeitszeit nicht überschritten wird.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Amtsführenden Präsidenten:
Thomann
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